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Gesetzestext für die Anlageberatung nach § 16 Abs. 1 FinVermV 

 (1) Der Gewerbetreibende hat im Rahmen der Anlageberatung alle Informationen über Kenntnisse und 
Erfahrungen des Anlegers in Bezug auf Finanzanlagen, die Anlageziele des Anlegers und seine finanziellen 
Verhältnisse einzuholen, die erforderlich sind, um dem Anleger eine für ihn geeignete Finanzanlage empfehlen zu 
können. Die Geeignetheit beurteilt sich danach, ob 
1. 

die empfohlene Finanzanlage den Anlagezielen des Anlegers entspricht, 

2. 
die hieraus erwachsenden Anlagerisiken für den Anleger entsprechend seinen Anlagezielen finanziell 
tragbar sind und 

3. 
er die Anlagerisiken mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen verstehen kann. 

Der Gewerbetreibende darf dem Anleger nur solche Finanzanlagen empfehlen, die nach den nach Satz 1 
eingeholten Informationen für ihn geeignet sind. Sofern der Gewerbetreibende die erforderlichen Informationen 
nicht erlangt, darf er dem Anleger im Rahmen der Anlageberatung keine Finanzanlage empfehlen. 

(3) Zu den einzuholenden Informationen nach Absatz 1 Satz 1 gehören, soweit erforderlich, hinsichtlich 
1. 

der finanziellen Verhältnisse des Anlegers Angaben über 
a) 
Grundlage und Höhe regelmäßiger Einkommen und regelmäßiger finanzieller Verpflichtungen sowie 

b) 
vorhandene Vermögenswerte, insbesondere Barvermögen, Kapitalanlagen und Immobilienvermögen, 
und 

2. 
der mit den Geschäften verfolgten Ziele Angaben über die Anlagedauer, die Risikobereitschaft des 
Anlegers und den Zweck der Anlage. 

Zu den einzuholenden Informationen nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gehören, soweit erforderlich, 
hinsichtlich der Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers Angaben über 
1. 

die Arten von Finanzanlagen, mit denen der Anleger vertraut ist, 

2. 
Art, Umfang, Häufigkeit und Zeitraum zurückliegender Geschäfte des Anlegers mit Finanzanlagen, 

3. 
Ausbildung sowie gegenwärtige und relevante frühere berufliche Tätigkeiten des Anlegers. 

 

Gesetzestext für die Anlagevermittlung nach § 16 Abs. 2 FinVermV  
 
Vor einer Anlagevermittlung hat der Gewerbetreibende vom Anleger Informationen über seine Kenntnisse und 
Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzanlagen einzuholen, soweit diese 
Informationen erforderlich sind, um die Angemessenheit der Finanzanlage für den Anleger beurteilen zu können. 
Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob der Anleger über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen 
verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können. 
Gelangt der Gewerbetreibende aufgrund der nach Satz 1 erhaltenen Information zu der Auffassung, dass die vom 
Anleger gewünschte Finanzanlage für den Anleger nicht angemessen ist, hat er den Anleger vor einer 
Anlagevermittlung darauf hinzuweisen. Erlangt der Gewerbetreibende nicht die erforderlichen Informationen, hat 
er den Anleger vor einer Anlagevermittlung darüber zu informieren, dass eine Beurteilung der Angemessenheit im 
Sinne des Satzes 1 nicht möglich ist. Der Hinweis nach Satz 3 und die Informationen nach Satz 4 können in 
standardisierter Form erfolgen. 


